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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1983

Norm

ABGB §1426

Rechtssatz

Der Anspruch auf Ausstellung einer vereinbarungsgemäß auszustellenden Übernahmsbestätigung besteht auch dann,

wenn die Lieferung mangelhaft war; allfällige vorhandene Mängel können in der Übernahmsbestätigung gerügt

werden.
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